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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

~ JUni 1980 Nr. 5257

Die Jo~er~ei1~eBalst1~l unterbreitet dem Regierungsrat

den Zonenplan 11Aufzonung Bahnhofquartier von .W2 in W311 zur

Genehmigung,

~ist bereits heute zum

grossen Teil dreigeschossig uberbaut, Nur eine Bauparzelle ist

noch frei, Die Anpassung de~ Zonenpians an die vorherrschende

Bebauung erscheint deshalb gerechtfertigt.

Die offentliche Auflage orfolgte in der Zeit vom 6, I4arz bis

6. April 1980. Einsprachen gingen keine ein. Der Gemeinderat

genehmigte den Plan am 16. April 1980.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,~

Materiell sind, i~eine~Bemer}~ungen anzubringen.

Es wird

beschlossen

1. Der Zonenplan Aufzonung Bahnhofc1uartier von W2 in W3

- der Einwohnergemeinde Balsthal wird genehmigt

2. Die Gemeinde wird verhalten, dem Kant, Amt für Raumplanung

bis zum 1, August 1980 noch mindestens einen Plan in reiss—

fester Ausführung zuzustellen, Dieser. ist mit dem Genehmi

gungsvermerk der Gemeinde zu versehen,

5. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft, soweit sie mit

dem vorliegenden in Widerspruch stehen,
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Bau—Departement (2) HS

~mt ±‘ Raumplanung (3), i~tenund1.en,P1aia

~cfrt~sdienst des Bau—Departementes

i-Iochbauamt (2)

Tiefbauamt (2)

Amt Lur lTasserwlrbschaft (2)

Lreisbeuant IT, 4600 0lcen

Amtschreiberei, 4710 Balethal,~

Finanzvo~va1tung (2)

~(2)

:.Amnianrr~m4:d~r.‘EG,r~47l.0:ilsthal~

Baukommission der G.~47]LC Ba‘Isthal, mit l~en. Plan (folgt später)

Ing~iieurbLirpBSB, Lehnruttiweg, 4702 Oensingen

Amtsblatt Publikation‘:

Es wird gene~~~ : ~er Zöi~la~ ~ufz~nung Babnhofquar~b~Lor“

~Le~Ejnw~n~ergemeinde Balsthal.


